
Reisebedingungen für Reiseverträge des Reiseveranstalters m.S.Reisen 

Die nachfolgenden Reisebedingungen gelten für die von m.S.Reisen (nachfolgend 

Reiseveranstalter) selbst veranstalteten Reisen, auf welche die Vorschriften der §§ 651a ff 

BGB über den Reisevertrag direkt Anwendung finden. Sie gelten nicht für vermittelte 

Einzelleistungen oder Reisen anderer Veranstalter, die Vermittlung verbundener 

Reiseleistungen im Sinne des § 651w BGB oder wenn der Reisende keine Pauschalreise 

gebucht hat. 

1. Bezahlung 

(1) Nach Vertragsschluss ist sofort eine Anzahlung von 20% des Reisepreises zzgl. der 

Kosten für etwa abgeschlossene Reiseversicherungen fällig. Die Restzahlung wird spätestens 

vier Wochen vor Reiseantritt fällig. 

(2) Werden fällige Zahlungen nicht oder nicht vollständig geleistet und zahlen Sie auch nach 

Mahnung mit Nachfristsetzung nicht, kann der Reiseveranstalter von dem jeweiligen Vertrag 

zurücktreten, es sei denn, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein erheblicher Reisemangel 

vorliegt. Der Reiseveranstalter kann bei Rücktritt vom Reisevertrag im Sinne des vorherigen 

Satzes eine Entschädigung entsprechend der Ziffer 4 des Vertrages verlangen. Wenn Sie 

Zahlungen trotz Fälligkeit nicht leisten, behält sich der Reiseveranstalter zudem vor, für die 

zweite Mahnung eine Mahnkostenpauschale von € 5,00 zu erheben. Der Nachweis nicht 

entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten bleibt Ihnen unbenommen. 

(3) Kosten für Nebenleistungen wie die Besorgung von Visa etc. sind, soweit nicht 

ausdrücklich vermerkt, nicht im Reisepreis enthalten. 

2. Preisanpassung 

(1) Der Reiseveranstalter behält sich vor, den vereinbarten Reisepreis im Falle der Erhöhung 

der Personenbeförderungskosten aufgrund höherer Treibstoff- oder Energieträgerkosten oder 

der Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen wie 

Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren oder von Änderungen der für die 

betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse zu erhöhen. 

(2) Soweit sich die Erhöhung der Beförderungskosten auf den Sitzplatz bezieht, kann der 

Veranstalter von dem Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen. Werden von dem 

Beförderungsunternehmen erhöhte Preise pro Beförderungsmittel gefordert, werden die 

zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 

Beförderungsmittels geteilt. Die sich daraus pro Einzelplatz ergebende Erhöhung kann von 

dem Reisenden verlangt werden. Bei Erhöhung der bei Vertragsabschluss bestehenden 

Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen wie Touristenabgaben, Hafen- oder 

Flughafengebühren oder wegen einer Änderung des maßgeblichen Wechselkurses kann der 

Reiseveranstalter den Reisepreis um den entsprechenden Betrag pro Reisenden heraufsetzen. 

(3) Der Reisende kann vom Reiseveranstalter bis zum 20. Tag vor dem vereinbarten 

Abreisetermin eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn und soweit sich die in Absatz 

2 genannten Kosten, Steuern, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor 

Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für den Reiseveranstalter führt. 



(4) Im Falle der Mitteilung einer Preiserhöhung nach Vertragsabschluss um mehr als 8 % des 

Gesamtreisepreises liegt darin ein Angebot des Reiseveranstalters an den Reisenden zu einer 

entsprechenden Vertragsänderung. Der Reiseveranstalter kann von dem Reisenden in diesem 

Fall verlangen, dass dieser innerhalb einer angemessenen Frist entweder das Angebot zur 

Vertragsänderung annimmt oder seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. Nach Ablauf dieser 

Frist gilt das Angebot zur Vertragsänderung als angenommen. Wahlweise kann der 

Reiseveranstalter dem Reisenden statt einer Preiserhöhung auch die Teilnahme an einer 

Ersatzreise anbieten. 

3. Leistungsänderungen vor Reisebeginn 

(1) Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung 

im Reisevertrag. 

(2) Der Reiseveranstalter behält sich das Recht vor, nach Vertragsschluss eine Änderung 

wesentlicher Eigenschaften der Reiseleistungen, die nicht den Reisepreis betreffen und vom 

vereinbarten Inhalt des Vertrages abweichen, zu erklären, wenn diese nach Vertragsschluss 

notwendig werden und von dem Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben 

herbeigeführt wurden. Eine solche Leistungsänderung wird der Reiseveranstalter nur 

vornehmen, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 

Reiseleistungen nicht beeinträchtigen. 

(3) Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung sind die Reisenden 

berechtigt, innerhalb einer von dem Reiseveranstalter gesetzten angemessenen Frist ohne 

Gebühren vom Vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 

gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, soweit der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine 

entsprechende Reise aus ihrem Angebot ohne Mehrkosten für die Reisenden anzubieten. 

Reagieren die Reisenden gegenüber der Reiseveranstalter nicht oder nicht innerhalb der 

gesetzten Frist, gilt die mitgeteilte Änderung als angenommen. 

4. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 

(1) Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 

die Durchführung der Reise trotz einer entsprechenden Abmahnung vom Reisenden 

nachhaltig gestört wird. Das gleiche gilt, wenn sich ein Reisender in solchem Maß 

vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Der 

Reiseveranstalter behält jedoch den Anspruch auf den Reisepreis. Evtl. Mehrkosten für die 

Rückbeförderung trägt der Störer selbst. Der Reiseveranstalter muss sich jedoch den Wert 

ersparter Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die aus einer anderen 

Verwendung nicht in Anspruch genommener Leistungen erlangt werden einschließlich evtl. 

Erstattungen durch Leistungsträger. 

(2) Sofern der Reiseveranstalter im Reisevertrag, im Katalog, in Anzeigen oder auf der 

Website im Internet ausdrücklich auf eine Mindestteilnehmerzahl hinweist und sich weniger 

Personen angemeldet haben, kann der Reiseveranstalter vom Vertrag zurücktreten: 

– 20 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mehr als 6 Tagen; 

– 7 Tage vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von mindestens 2 und höchstens 6 Tagen; 

– 48 Stunden vor Reisebeginn bei einer Reisedauer von weniger als 2 Tagen. 



(3) Ist der Reiseveranstalter aufgrund unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände an der 

Erfüllung des Vertrages gehindert, kann er unverzüglich nach Kenntnis von dem 

Rücktrittsgrund den Rücktritt vom Reisevertrag erklären. 

(4) Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden in den Fällen der Absätze 2 und 3 

unverzüglich – jedoch spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt – erstattet. 

5. Rücktritt und Kündigung durch den Reisenden 

Bitte beachten Sie, dass diese Reisen von m.S.Reisen meist längerfristig, mit hohem 

Aufwand, individuell geplant und durchgeführt werden. Keine Reise ist von der Stange und 

mit einer Katalog-Pauschalreise zu vergleichen. Sie sind vom Charakter her Sonderreisen 

und mit folgenden Stornokosten belegt. 

Bei Reisen mit einer Flugbeförderung innerhalb und außerhalb EU 

• bis 90 Tage vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises 

• 89 – 60 Tage vor Reisebeginn: 55 % des Reisepreises 

• 59 – 30 Tage vor Reisebeginn: 75 % des Reisepreises 

• 29 – 15 Tage vor Reisebeginn 90 % des Reisepreises 

• ab 14 Tage vor Reisebeginn oder bei Nichtantritt: 100 % des Reisepreises 

  

(4) Dem Reisenden bleibt in jedem Fall der Nachweis gestattet, die dem Reiseveranstalter 

zustehende angemessene Entschädigung sei wesentlich niedriger als die geforderte 

Entschädigungspauschale. 

(5) Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehenden 

Entschädigungspauschalen eine höhere, individuell berechnete Entschädigung zu fordern, 

soweit er nachweisen kann, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils 

anwendbare Entschädigungspauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der 

Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 

ersparten Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung der 

Reiseleistungen erwirbt, konkret zu beziffern und zu begründen. 

(6) Der Anspruch auf Entschädigung entfällt, wenn am Bestimmungsort oder in dessen 

unmittelbarer Nähe unvermeidbare außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 

Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort 

erheblich beeinträchtigen. Von dem Vorliegen von unvermeidbaren und außergewöhnlichen 

Umständen ist auszugehen, wenn diese nicht der Kontrolle derjenigen Partei unterliegen, die 

sich auf diese beruft und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 

zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. 

6. Umbuchung, Ersatzperson 

(1) Auf Wunsch des Reisenden nimmt der Reiseveranstalter, soweit durchführbar, bis zum 31. 

Tag vor Reiseantritt eine Abänderung der Bestätigung (Umbuchung) vor. Als Umbuchungen 

gelten z.B. Änderungen des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der 

Unterkunft oder der Beförderung. Dafür wird eine gesonderte Gebühr von € 50,- pro Person 

erhoben. Gegenüber Leistungsträgern (z.B. Fluggesellschaften) entstehende Mehrkosten 



werden gesondert berechnet. Bitte achten Sie deshalb auch auf die korrekte Schreibweise 

Ihres Namens entsprechend der Eintragung in Ihrem Pass. Darüber hinaus gilt Folgendes: Bei 

einer Änderung der Beförderung, der Unterkunft (außer Änderungen innerhalb der gebuchten 

Unterkunft) oder des Reisetermins wird der Reisepreis für die geänderten Leistungen 

komplett neu berechnet auf der Basis der dann geltenden Preise und Bedingungen. 

Bei einer Änderung innerhalb der gebuchten Unterkunft (z.B. Änderung der 

Zimmerkategorie, der Verpflegungsart oder der Zimmerbelegung des gebuchten Zimmers) 

wird der Preis für die geänderten Leistungen anhand der der Buchung bisher 

zugrundeliegenden Preise und Bedingungen neu ermittelt. 

Änderungen nach der oben genannten Frist sowie Änderungen über den Geltungszeitraum der 

der Buchung zugrunde liegenden Leistungsbeschreibung hinaus, können nur nach Rücktritt 

vom Reisevertrag bei gleichzeitiger Neuanmeldung vorgenommen werden. 

(2) Innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn kann der Reisende auf einem 

dauerhaften Datenträger erklären, dass ein Dritter in seine Rechte und Pflichten aus dem 

Reisevertrag eintritt. Die Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem 

Reiseveranstalter spätestens sieben Tage vor Reisebeginn zugeht. Der Reiseveranstalter kann 

dem Eintritt des Dritten anstelle des Reisenden widersprechen, wenn der Dritte vertragliche 

Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter an die Stelle des angemeldeten Teilnehmers, 

ist der Reiseveranstalter berechtigt, für die ihm durch die Teilnahme der Ersatzperson 

entstehenden Bearbeitungskosten pauschal € 50,- zu verlangen. Gegenüber Leistungsträgern 

(z.B. Fluggesellschaften) tatsächlich entstehende Mehrkosten werden gesondert berechnet. 

Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden einen Nachweis darüber zu erteilen, in welcher 

Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. Dem Reisenden bleibt der 

Nachweis mit dem Eintritt des Dritten nicht entstandener oder wesentlich niedrigerer Kosten 

unbenommen. Für den Reisepreis und die durch den Eintritt der Ersatzperson entstehenden 

Kosten haften der angemeldete Teilnehmer und die Ersatzperson als Gesamtschuldner. 

7. Haftungsbeschränkungen 

(1) Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden 

sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden nicht 

schuldhaft herbeigeführt wird. 

(2) Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter 

Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung für 

Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese 

Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisenden und Reise. Möglicherweise darüber 

hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Abkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 

bleiben von der Beschränkung unberührt. 

(3) Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im 

Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 

Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von 

und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen ausdrücklich und 

unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig 

gekennzeichnet werden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der 

Pauschalreise sind. 



(4) Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder 

ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhender 

gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 

anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter 

bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 

bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. Die Reisenden müssen sich auf etwaige 

Schadenersatzansprüche oder Minderungsansprüche dem Reiseveranstalter gegenüber 

dasjenige anrechnen lassen, was sie aufgrund desselben Ereignisses als Entschädigung oder 

Minderungserstattung erhalten haben. 

(5) Die Beteiligung an Sport- und anderen Ferienaktivitäten müssen die Reisenden selbst 

verantworten. Sportanlagen, Geräte und Fahrzeuge müssen vor Inanspruchnahme selbst 

überprüft werden. Für Unfälle, die bei Sportveranstaltungen und anderen Ferienaktivitäten 

auftreten, haftet der Reiseveranstalter nur, wenn ihn ein Verschulden trifft. Der 

Reiseveranstalter empfiehlt den Abschluss einer Unfallversicherung. 

(6) Jeder Reisende ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen daran mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 

8. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

(1) Der Reiseveranstalter wird den Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse, 

sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der 

ungefähren Fristen für die Erlangung von ggf. notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie 

über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 

(2) Der Reisende ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich 

notwendigen Reisedokumente, evtl. erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- 

und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften 

erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Reisenden. Dies gilt 

nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

(3) Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang 

notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der 

Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten verletzt hat. 

9. Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter findet 

ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Soweit bei Klagen des Reisenden gegen den 

Reiseveranstalter im Ausland dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, 

findet bzgl. der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von 

Ansprüchen des Reisenden, ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

(2) Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen gegen 

den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, der Reisende hat 

keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder hat nach Abschluss des Vertrages seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthaltsort ist im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt. In diesen 

Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend. 



(3) Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechtswahl gelten nicht, 

wenn und soweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler 

Abkommen, die auf den Reisevertrag anzuwenden sind, etwas anders zugunsten des 

Reisenden ergibt oder wenn und soweit auf den Reisevertrag anwendbare nicht abdingbare 

Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Reisende angehört, für den Reisenden 

günstiger sind als die vorgenannten Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen 

Vorschriften. 

10. Hinweise zur Verbraucherstreitbeilegung und Online-Streitbeilegung 

Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung 

darauf hin, dass er nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern 

eine Streitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für den Reiseveranstalter 

verpflichtend würde, informiert er die Reisenden hierüber in geeigneter Form. Der 

Reiseveranstalter weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr 

geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungsplattform 

(http://ec.europa.eu/consumers/odr) hin. 

11. Salvatorische Klausel 

• Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 

nichtig sein oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche 

Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig 

werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so sind sich die Parteien darüber einig, 

dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon unberührt und gültig bleiben. 

Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter Berücksichtigung des 

Grundsatzes von Treu und Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine 

wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung möglichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie 

im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit 

oder Nichtigkeit gekannt oder vorhergesehen hätten. Entsprechendes gilt, falls dieser 

Vertrag eine Lücke enthalten sollte. 
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